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an den 
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Bundesminister für Soziale Verwaltung 

Sozialversicherungsbeiträge und Insolvenz= 
verfal"...ren Zustirm:r.ungsmöglichkei t von 

Sozial versicherungsträgern zu Ausgleichs = 
verfahren 

Mit de~ Insolvenzänderungsgesetz ist die bevorzugte Stellung 
für die S0zialversicherungsträger i~ Konkurs- und Ausgleichs = 
verfahren weggefallen. Die Sozialversicherung muß nun ihre 
Beitragsforderung gleichrangig Llit den anderen Gläubigern 
gel tend f.lachen. Um die dadurch zu erwartenden rUndereinnahmen 
für die Sozialversicherung auszugleichen, wird eine Neu = 
regelung wirksam, derzufolge die Sozial versicherungsträger 
beim Insolvenzentgeltsicherungsfonds (IEESG) zumindest die 
Dienstnehmeranteile zur gesetzlichen Sozilaversicherung ein = ..., 
fordern können, wenn ein Betrieb insolvent geworden ist bzw. 
wenn ein Konkursantrag mangels Vermögens abgelehnt wird. Ob 

damit der Einnahmenentfall gegenüber der bisherigen Regelung 
wettgemacht wird, kann derzeit noch nicht festgestellt werden. 

Eine andere wesentliche Zielsetzung der Insolvenzrechts = 
änderung war es, mit dem neu konstruierten Ausgleichsverfahren 
ein Sanierungsinstrument zu schaffen, welches wirtschaftlich 
lebensfähige, aber durch unvorhersehbare widrige Umstände in 
Zahlungsschwierigkeiten gekommene Betriebe am Leben erhalten 

hilft. 
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Dem gegenüber erfolgt nach herrschender Praxis der Sozial = 
versicherungsträger kein Verzicht auf fällige Sozialver = 
sicherungsbeiträge; eine Abschreibung wird nur dann als 
möglich erachtet, wenn Sozialversicherungsbeiträge unein = 
bringlieh sind. Dies wird damit begründet, daß genäß 
§ 59 Abs.2 ASVG wohl Verzugszinsen, die auf Beitragsschul = 
digkeiten angefallen sind, vO!:". Versicherungsträger herab = 
gesetzt oder nachgesehen werden können, daß jedoch eine 
gleichartige Aussage bezüglich der eigentlichen Sozialver = 
sicherungsbei träge i!Tl Gesetz fehlt. 1.a t diese==-: argumentum 
e contrario versuchen die Sozialversicherungsträger zu be = 
weisen, daß ein Verzicht auf Sozialversicherungsbeiträge 
rechtlich unzulässig ist. 

.. 

Diese auf das Ge~etz bezogene Praxis der Sozialversicherungs= 
träger führt aber die vorerwähnte Zielsetzung der Insolvenz = 
rechtsänderung im Bereiche des Ausgleichsrechtes ad absurdum. 
In der überwiegenden Zahl der Fti.lle ko::mt ein Ausgleich gar 

nicht zustande, wenn die Sozialversichefung nicht dafür-stimmt. 
Die Zusti~ung würde aber '.viederu.::::. einen - zuminuest teil = 
weisen - Verzicht &uf Sozialversicherungsbeiträge bedeuten, 
der nach der derzeitigen aufgezeigten Praxis unzulässig ist. 

In der Praxis :'!lehren sich die Fälle, wo es wirtschaftlich 
sinnvoller wäre, den Eintritt einer Insolvenz zu verhindern 
- und damit in den Gnuß zumindest eines Teiles der fülligen 
Szialversicherungsbeiträge zu geiliangen - als die Insolvenz 
zuzulassen bzw. anzuordnen und damit unter Umständen für beide 
Interessententeile ein schlechteres Ergebnis herbeizuführen. 
Die diesbezügliche A bschiitzung nüßtei:;-, Einzelfall in der 
Verantwortung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung 
getroffen werden. 
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Die unterzeic:bneten Abgeor'dneten stellen daher an den 
Bundesminister f:.,:.r Sozis.le Verwal tung folgende 

A n fra gen 

1) Deckt sich die deIzeitige Praxis der Sozial = 
versicherungsträger il.: Bereiche des Ausgleichs = 

rechtes ~it den Zielsetzungen des Insolvenz = 
änderungs gesetzes ? 

2) Ist Eit einen baldigen Vorschlag des Bunaes == 

ministeriums für Sozial'&?' Verwaltung für eine 

Gesetzes~~nderung zu rechnen, wonach Sozial == 

versicherungsträßer unter bestinmten Voraus = 

setzungen i~: Sinne der Erhaltung eines Betriebes 
und einer vertretbaren Einnahme fälliger Sozial= 
versicherungsbeiträge der Einleitung eines 
Ausgleichsverfahrens zustiI!lmen können ? 
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